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in gesehen hätte, zu den »Spitzen
reitern* Europas zu gehören, um 
dann plötzlich auf ihren Lorbeeren 
einzuschlafen. Das Gegenteil ist der 
Fall. Die deutsche Landwirtschaft 
ist leistungswilliger denn Je. Aber 
ihre Produktionsbedingungen sind 
so viel ungünstiger als im Ausland, 
w as Preise für Produktionsmittel, 
Kapitalzinsen, soziale Lasten aller 
Art, (Zwangs-)Versicherungen, bü
rokratische Hemmungen z. B. bei 
Bauten, u. a. m. anlarigt, und der 
■Vorsprung des Auslandes hinsicht
lich M odernisierung des Produk
tions- und Absatzapparates ist so 
groß, daß ein W ettbewerb zur Zeit 
unmöglich ist.

W as ist also zu tun? Man gebe 
der deutschen Landwirtschaft durch 
Angleichung ihrer Produktions
bedingungen an diejenigen des 
Auslandes die einmalige Chance, 
das Versäum te nächzuholen. In A n
betracht der Größe und der na
tionalen Bedeutung der Aufgabe 
kann dies kaum großzügig genug 
geschehen. W eshalb gilt z. B. die 
jetzige erleichterte Abschreibungs- 
freiheit nur für einzelne landw irt
schaftliche Bauten? W eshalb wird 
nicht — ganz unbürokratisch — 
Abschreibungsfreiheit für alle land
wirtschaftlichen Bauten sagen wir 
für 20 Jahre gewährt? Denn wie 
sollen sonst alle „m ittelalterlichen“

Bauten, z. B. im alten Nieder
sachsenstil usw., verschwinden?

Der westdeutsche Bauer selbst 
fühlt sich w eder untüchtiger noch 
fauler als sein holländischer oder 
dänischer Kollege und will aus 
diesem Grunde gewiß keinen „Glas
kasten*, der ihn vor dem »rauhen 
W ind des W eltm arktes" schützt. 
Er möchte sehr viel lieber auf die 
— je tzt noch notwendigen — reinen 
Schutzzölle verzichten und da
für gleiche Produktionsbedingungen 
wie im Ausland eintaüschen. Denn 
dann entscheidet die persönliche 
Tüchtigkeit. Schaffen w ir dem deut
schen Bauern diese Chance! Der 
Erfolg wird nicht ausbleiben. (De-)

Entwicklung und Revision des G A T T

Genf, 12. April

Die Konferenz und Institution von 
Bretton Woods unm ittelbar nach 

Kriegsende, die Genfer Konferenz 
1947 und die Konferenz von Ha
vanna 1947/48 stellten die ersten 
Schritte zu einer Neuordnung des 
internationalen Zahlungs- und Han
delsverkehrs nach dem zweiten 
W eltkrieg dar. Der Internationale 
W ährungsfonds (IMF) und die W elt
handelsorganisation (ITO) sollten 
den universellen Rahmen und die 
organisatorische Grundlage dieser 
Neuordnung bilden. Aus dem nur 
ungenügend funktionierenden In
ternationalen W ährungsfonds ent
wickelte sich nach einer Zwischen
periode des USA-Hilfsprogramms 
als Hauptstütze des internationalen 
Zahlungsverkehrs der ersten Nach
kriegsjahre die 1948 gegründete 
Organisation für Europäische W irt
schaftszusammenarbeit (OEEC), die 
durch handelspolitische Normen 
und die Europäische Zahlungsunion 
(EZU) einen reibungsfreien Handels
und Zahlungsverkehr für W est
europa ermöglichte und förderte. 
Die Konferenz von Havanna be
m ühte sich M onate hindurch um 
die Erarbeitung von Regeln für den 
allgem einen Handelsverkehr, die 
die Nationalwirtschaften in allem, 
von ihren inneren Ordnungen bis 
zur Sozial- und W irtschaftsgesetz- 
gebung, über einen internationalen 
Leisten schlagen sollten. Die Ha-

Von unserem Korrespondenten

vanna-Charta und mit ihr die W elt
handelsorganisation w urden jedoch 
nie in Kraft gesetzt, weil sie 
nur, erinnern wir uns recht, von 
vier der auf der Havanna-Konfe
renz vertretenen Regierungen ra 
tifiziert wurden.

Entstehungsgeschichte
Die vor der Konferenz von Ha

vanna, nämlich vom 10. April bis
30. Oktober 1947 tagende Genfer 
Konferenz führte zu einer V erstän
digung über die Herabsetzung und 
Bindung der Zolltarife und der Fest
legung dieser Zollkonzessionen in 
einem Allgemeinen Abkommen, 
das am 30. Oktober 1947 durch die 
Unterschriften der V ertreter von 
23 Regierungen zum Beginn 1948 
„zur Anwendung gebracht“ wurde 
— von vorerst 8 Ländern und heute 
34 Ländern — und seither als Gene
ral Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) oder Allgemeines Abkom
men über Zölle und Handel funk
tioniert und bekannt ist. Das im 
folgenden kurz als „Allgemeines 
Abkommen“ bezeichnete GATT 
wurde in Genf 1947 als ein reines 
Provisorium angesehen, weil es 
doch einmal von der Havanna- 
Charta bzw. der W elthandelsorga
nisation abgelöst werden würde. 
Immerhin wurde die erste Gültig
keitsdauer des Allgemeinen Ab
kommens auf drei Jahre bemessen. 
Im Mai 1952 wurde der V ertrags
text des Allgemeinen Abkommens

endlich gedruckt herausgebracht. In 
allem übrigen ist GATT bis heute 
noch ein in ternationaler Organis
mus mit allen M erkmalen des Pro
visoriums; ohne eigenes Budget 
und Sekretariat. Die fehlende O r
ganisation ersetzt ein, sagen wir, 
Büro, das heute nach sieben Jahren 
GATT-Existenz rund ganze 30 Per
sonen zählt, die das UNO-Sekre- 
tariat zur Verfügung gestellt hat. 
Vergleichsweise darf erw ähnt w er
den, daß der Personalbestand 
des Internationalen W ährungsfonds 
m ehr a ls  das Zehnfache beträgt.

W ährungsfonds und GATT w ur
den als ergänzende internationale 
O rganisationen konzipiert. Auf
gabe des ersteren w ar es, die 
Devisenbeschränkungen abzubauen, 
des letzteren, die Behinderungen 
des W arenverkehrs durch Zölle und 
Kontingentierungen zu vermindern. 
Hinsichtlich der Kontingentierungen 
ist ein V ersagen des GATT fest
gestellt worden. In der Senkung 
und Tiefhaltung der Zölle dagegen 
wird dem GATT der Erfolg be
stätigt, veranschaulicht durch 55 000 
bis 60000 Zolltarifkonzessionen und 
-bindungen, die auf den drei Zoll
konferenzen in Genf 1947, in An
necy im Frühjahr 1950 und in Tor
quay im W inter 1950/51 ausgehan
delt werden konnten. Damit ist das 
GATT ein wirklicher Stabilisie
rungsfaktor des internationalen 
Handelsverkehrs geworden.
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Rechtlicher Inhalt 
Nach dein V ertragstext und redit- 

lidi ist das Allgemeine Abkommen 
über Zölle und Handel ein multi
laterales Zollabkommen der 34 an- 
gesdilossenen Staaten. Von den 
drei Vertragsteilen ist der erste 
mit den Artikeln I und II der widi- 
tigste mit seinen Formulierungen 
der allgemeinen M eistbegünstigung 
unter den Vertragsstaaten, und mit 
der Erklärung der 33 Listen mit 
den bis zu 60 000 Zollkonzessionen 
und -bindungen zum festen und nur 
im Einverständnis der V ertragspar
teien abänderlidien Bestandteil des 
Allgemeinen Abkommens. V ertrags
teil zwei mit den A rtikeln III bis
XXIII umfaßt die Vorsdiriften und 
Bestimmungen des Handelsverkehrs 
mit gewissen Ausnahme- und Aus- 
weidiregelungen mit dem Ziel, die 
Zollkonzessionen gegenüber na
tionalen Verwaltungsmaßnahmen 
und vor anderen Durdilödierungen 
zu sdiützen und ihren Verbindlidi- 
keitswert zu erhalten. Die Artikel
XXIV bis XXXV des dritten Ver
tragsteiles behandeln die Redite 
und Aufgaben zur Durdiführung, 
Bestimmungen über den Beitritt 
und Voraussetzungen für die Kün
digung des Allgemeinen Abkom
mens. Der erste und der dritte Ver
tragsteil des Allgemeinen Abkom
mens müssen von den V ertrags
staaten uneingesdiränkt anerkannt 
und voll und ganz eingehalten w er
den; der zweite V ertragsteil hat 
nadi dem Zeidinungsprotokoll nur 
provisorisdien Charakter, und seine 
Bestimmungen sind nur in dem 
Maße anzuwenden, als ihnen zum 
Zeitpunkt der Vertragsunterzeidi- 
nimg keine Gesetze des betreffenden 
Staates entgegengestanden haben.

In Artikel XXIX, Absatz 3 des 
Allgemeinen Abkommens ist die 
Revision des Abkommens zum 
Jahresende 1949 festgelegt worden 
für den Fall, daß die Havanna- 
Charta bis zum 30. September 1949 
nidit in Kraft gesetzt wurde. Die 
Vertragsstaaten sollten vor dem 31. 
Dezember 1949 auf einer Konferenz 
entsdieiden, ob das GATT-Provi- 
sorium .abgeändert, vervollstän
digt oder aufrediterhalten“ w er
den soll. Obwohl aber das Allge
meine Abkommen weder zum er
wähnten Jahresende abgeändert 
nodi vervollständigt und nidit ein

mal' ausdrüdclidi aufrediterhalten 
wurde und dadurdi organisatorisdi 
und reditUdi in der Luft hängt und 
nur von der Einsidit und dem W il
len zur Zusammenarbeit der V er
tragsstaaten getragen wird, hat es 
als mehr oder weniger bindendes 
V ertragsinstrum ent dennodi seine 
Nützlidikeit und Notwendigkeit für 
den internationalen Handelsverkehr 
unter Beweis stellen können. Die 
Entwidclungen seit 1948 begünstig
ten allerdings diese Zusammenar
beit der V ertragsstaaten, deren 
W irtsdiaftslage, allgemein gesehen, 
sidi fortlaufend besserte und in 
sidi so kräftig und krisenfest 
wurde, daß eigentlidie Spannungen 
im ter ihnen n id it auftraten.

Seit dem Jahre 1949 behandeln 
die jährlidien GATT-Konferenzen 
Besdiwerden und Anträge auf Be
freiung von statutarisdien Bindun
gen. Das Besdiwerderedit hat sidi 
gut eingelebt und führt dazu, daß

diskriminierende Länder zu einer 
mehr oder weniger ersdiöpfenden 
Reditfertigung gezwungen w er
den und sidi eine gründlidie Durdi- 
leuditung durdi das GATT — bei 
Fragen des Zahlungsbilanz - Un- 
gleidigewidits audi des internatio
nalen W ährungsfonds — gefallen 
lassen müssen. Befreiung von sta
tutarisdien Bindungen war von An
fang an  dem britisdien Common
w ealth und Benelux gewährt wor
den, dem einen für seine Präferenz
zölle, dem ändern für die Zoll
union. Später nahm aud i die Mon
tanunion das gleidie Redit für 
ihren Binnenmarkt in Ansprudi 
und hat sich alljährlidi der Kritik 
der Außenstehenden zu stellen.

Die GATT-Reform  
Vom 28. Oktober 1954 bis zum 5. 

März 1955 hat die IX. GATT-Ses- 
sion getagt, um der ihr ein Jahr 
vorher gestellten Aufgabe einer 
Revision des Statuts zu genügen.

. . .  erfolgreidier, weil es audi auf Ihre Frisur ankommt! 
Brisk gibt Ihrem Haar — was Fett oder Leitungswasser 
nicht erreidien — natürlichen, guten Sitz, ohne zu 
fetten, ohne zu kleben.

BRISK
hält Ihr Haar in Form! I

FRISIERCREME
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Das bisherige Provisorium sollte 
eine endgültige Gestalt erhalten, 
die Bindung an die totgeborene 
H avanna-Charta sollte abgestreift 
werden. Audi w ar von vornher
ein klar, daß der W unsdi der USA 
nadi einer Trennung zwisdien Or
ganisation und Statut erfüllt w er
den müsse, um dem Senat das Mit- 
spradieredit neben dem Präsiden
ten durdi seine Zustimmung zur 
Organisation zu versdiaffen.

Als die Konferenz am 28. Okto
ber zusammentrat, stimmten die 
Voraussagen in zwei Punliten über
ein; kein Staat wird die V erant
w ortung übernehmen für eine 
Sprengung des GATT, und die Re
vision wird ein mühseliges imd 
vielleidit fragwürdiges Kompromiß 
zwisdien Freihändlern und Protek- 
tionisten werden. Seit 1947 hat sidi 
die W irtsdiaftslage in der freien 
W elt grundlegend geändert. Europa 
hat seinen W iederaufbau im we- 
sentlidien vollendet, aus einem 
Verkäuferm arkt ist ein Käufermarkt 
geworden, m andie Staaten rüdcen 
an die K onvertibilität heran; auf 
der anderen Seite erhebt der Pro
tektionismus wieder drohend sein 
Haupt, sei es in den USA, sei es 
in den unterentwidcelten Ländern, 
sei es anderwärts. Gesündigt wird 
überall, diesseits und jenseits der 
Mauern. Als die M inister der 33 
M itgliedstaaten ̂ jn der zweiten No- 
vemberwoche ihre Programmreden 
hielten, mußte man sid i auf das 
Sdilimmste gefaßt madien.

Man versteht, daß das GATT- 
Sekretariat das Ergebnis befriedi
gend nennt. Das GATT hat gehal
ten! Von einer Reform läßt sidi 
kaum spredien, eher von einer Re
vision, die an den Grundsätzen 
der Niditdiskriminierung und des 
Restriktionsverbots festhält, nun 
aber durdi eine Unzahl von Ein- 
sdiüben in den Text der einzelnen 
Paragraphen die Verfahrensregeln 
verfeinert, um sie dem ständigen 
W andel der Verhältnisse besser an 
zupassen. Das bedeutet ihre sdiär- 
fere Profilierung einerseits, eine 
elastisdiere Gestaltung anderer
seits. Die Zollbindungen bleiben.

Der neue Name: OTC
Das Kompromißwerk ist dadurdi 

gekennzeidinet, daß es den speziali- 
sierteren Regeln weitgehend ein 
K onsultativredit an die Seite stellt

und damit der Exekutive eine M adit 
gibt, die sie in soldiem Umfang 
bisher nidit besessen hat. Erst die 
Praxis kann beweisen, ob das um
geformte S tatut seine Aufgabe er
füllen kann, den W elthandel von 
seinen Fesseln zu befreien. Von 
entsdieidender W iditigkeit wird 
es sein, ob sidi die neu gegrün
dete Organisation bewährt. Sie 
träg t den Namen „Organization 
for Trade Cooperation“ (OTC). Zwi
sdien Vollversammlung und Sekre
tariat tr itt an die Stelle des wenig 
wirksamen bisherigen „intersessi- 
onal Committee“ das aus 17 Regie
rungsvertretern bestehende ,exe- 
cutive Committee“, dem eine maßge
bende Rolle zugedadit ist. Es ist 
zu erwarten, daß ein V ertreter der 
Bundesrepublik hineingewählt wird. 
A ber so weit ist es nodi nidit. 
Denn sollte der am erikanisdie Se
nat den Beitritt Amerikas verw ei
gern, so kann die OTC gar nidit 
erst ins Leben gerufen werden. Das 
ist erst möglidi, wenn sie so viele 
Staaten ratifiziert haben, daß 85 “/» 
des W elthandels der GATT-Mit- 
glieder davon erfaßt werden. Für 
die USA allein ist aber ein Anteil 
von20"/ff (für das Jahrfünft 1949/54) 
erredinet worden. Ohne die OTC 
kann freilidi das GATT als W elt
handelskodex weiterexistieren, aber 
seine Revisionen bekommen dodi 
erst ihren Sinn, wenn die OTC sie 
zur Anwendung bringt.

Zollbindungen  
W enn wir von einer Revision des 

GATT-Statuts und n id it von einer 
Reform gesprodien haben, so mei
nen wir damit, daß die neunte Kon
ferenz sidi im wesentlichen darum 
bemüht hat, das bewährte Alte zu 
festigen. Das gilt in erster Linie 
für die Zollbindungen, die bis zum 
31. Dezember 1957 weitergelten 
sollen, um dann autom atisdi je 
weils auf drei Jahre verlängert zu 
werden. Den V ertragspartnern wird 
aber zugestanden, einzelne Zoll
änderungen oder den Rüdizug von 
Zugeständnissen zu beantragen. 
Eine Arbeitsgruppe ist gebildet 
worden, die künftig globale Zoll
reduktionen vorbereiten und zu 
gegebener Zeit die Einberufung 
einer Zollkonferenz vorschlagen 
soll. Daß diesen Bestrebungen nodi 
keine A ktualität zukommt, liegt 
auf der Hand.

Die bestehenden quantitativen 
Restriktionen sind zahlreidi, und 
oft lassen sie sidi nidit m ehr durdi 
die Zahlungsbilanzsituation redit- 
fertigen. Sobald als möglidi soll 
die OTC sidi daher einen Gesamt- 
überblidi darüber versdiaffen, und 
danadi sollen alljährlidi Konsulta
tionen stattfinden. Sofort aber sol
len die E infuhrrestriktionen unter 
die Lupe genommen werden, die als 
„Restbestände“ in konvertibilitäts
reifen Ländern zu bezeidinen sind. 
Um Schockwirkungen auf betroffene 
W irtschaftszweige zu ' vermeiden, 
kann von einer Beseitigung in ei
nem Zuge A bstand genommen w er
den, um sta tt dessen schrittweise, 
längstens in fünf Jahren, die Re
striktionen abzuschaffen. A lljähr
lich ist über den Fortgang des Ab
baus Bericht zu erstatten. Diese Be
stimmung — darüber muß man sidi 
k lar sein — bringt die Landwirt
schaften einiger Länder in eine 
schwierige Lage.

Die A m erikaner haben für sidi 
das Sonderrecht erhalten, den Ar
tikel 22 des „Agricultural A djust
m ent A ct“ als Regulator für A grar
einfuhren so lange beizubehalten, 
a ls es ihnen zweckmäßig erscheint. 
Sie begründen ihren Anspruch da
mit, daß sie im Krieg und in den 
ersten Nachkriegs jahren ihre 
Agrarerzeugung überdim ensioniert 
haben, um den notleidenden Völ
kern zu Hilfe zu kommen, und daß 
sie jetzt sdirittw eise die überhöh
ten inländischen Preise abbauen, 
bis der Ausgleich mit den W elt
m arktpreisen erreicht ist.

Unterentwickelte Länder
Den unterentw ickelten Ländern 

w erden zusätzliche Erleichterungen 
gewährt, erstens um ihren Zoll- 
sdiutz zu verfeinern, und zweitens 
um durch cjuantitative Restriktionen 
die Einfuhren mit ihrem wirtschaft
lichen Entwicklungsprogramm in 
Einklang zu halten. Sie sind also 
zur Einleitung von Verhandlungen 
ermächtigt, und sollte mit den V er
handlungspartnern keine Einigung 
erzielt werden, kann die Frage an 
das GATT weitergeleitet werden. 
W eiter sind besondere Schutzmaß
nahmen für neu zu gründende In
dustrien vorgesehen. Und endlich 
dürfen sie ohne vorherige Konsul
tationen Zollsätze heraufsetzen, die 
noch nicht dem GATT gegenüber
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gebunden waren. Aber in solchein 
Fall darf ein gesdiädigter Partner 
gleidiwertige Repressalien ergrei
fen.

Exportsubventionen 
und Weltrohstoffhandel

Die Bestimmungen über Subven
tionen vertrösten auf die Zukunft. 
Nur für Grundstoffe w erden neue 
Subventionen zugelassen, aber auch 
nur dann, wenn sie den W eltm arkt 
nicht stören. Vor dem Ende näch
sten Jahres soll untersucht w er
den, ob man auf Subventionen ver
zichten will oder ob sie für eine 
weitere Periode beizubehalten sind. 
Ferner sind Bestimmungen für A nti
dumpingmaßnahmen aufgestellt 
worden.

Für den W elthandel mit Rohstof
fen wurden Empfehlungen aufge
stellt, die Störungen durch Exporte 
von Agrarüberschüssen oder von 
strategischen Rohstoffreserven hint
anhalten sollen. In beiden Fällen 
sind die davon betroffenen und 
daran interessierten Länder im 
voraus zu unterrichten und Be
sprechungen mit ihnen einzuleiten. 
Auch kann ein Land, das selber 
Exporteur ist, in  solchen Fällen an 
die OTC herantreten und Be
schwerde einreichen, wenn es sich 
geschädigt fühlt.

Als ein Schlag ins W asser wird 
die Bildung einer Expertengruppe 
bezeichnet, die eine Konvention 
über W eltrohstoffprobleme ausar
beiten soll. Diese Gruppe soll im 
Sommer nach Empfang der Antwor
ten der Regierungen wieder zusam
mentreten. Es ist aber heute schon 
sicher, daß die USA nicht mit- 
machen wollen.

Das Verhältnis von OTC zu OEEC
Kaum war die Statutenrevision 

des GATT beendet, als auch schon 
die OEEC-Länder m it einer .D é
claration d 'intention“ antworteten, 
mit Empfehlungen an die M itglie
der, sich an die OEEC-Regeln zu 
halten, auch wenn sie mit denen 
des GATT nicht übereinstimmen. 
Einerseits sind die Liberalisierungs
vorschriften der OEEC strenger als 
die des GATT, andererseits hält 
das GATT auch für Agrareinfuhren 
grundsätzlich am Restriktionsver
bot fest, was die OEEC nicht tut. 
Wyndham White, der Exekutivse
kretär des GATT, tritt den allge
meinen Besorgnissen im Lager der

europäischen Regionalorganisation 
entgegen. Er erklärt mit gutem 
Grund, daß seine W eltorganisation 
den Grundsatz der Einfuhrfreiheit 
zugunsten von Agrarimportländern 
unmöglich aufgeben konnte, um so 
weniger, als sie gerade im Inter
esse der Staaten, die konvertibili
tätsreif sind oder werden, das Netz 
zur Kontrolle der Einfuhrrestrikti
onen engmaschiger gemacht hat.

Er w ird es auch nur begrüßen 
können, daß die OEEC ihre M it
glieder zur Einhaltung ihrer Be
stimmungen verpflichtet, wenn 
diese strenger gefaßt sind als die 
des GATT. Aus diesem Grunde 
kann man füglich behaupten, daß 
das GATT heute in der Zeit des 
Käufermarktes m ehr noch als vor
her auf die OEEC als Rückenstütze 
angewiesen ist, einmal . gegen den 
wiederauflebenden Protektionismus 
in den USA, dann gegenüber den

unterentwickelten Ländern mit 
ihrem überbetonten Nationalismus.

Nach W yndham W hites Auffas
sung hat das GATT durch die Re
vision an Geschmeidigkeit und Re
alismus gewonnen, kann also die 
schon fester gebildete OEEC gut 
gebrauchen. Unter den heutigen 
V erhältnissen erscheint es rea
listisch, wenn das GATT Maß hält 
und schrittweise seine Ziele zu ver
wirklichen strebt. Setzen wir den 
Fall, die OTC wird vom am erika
nischen Senat ratifiziert, so wird 
es entscheidend darauf ankommen, 
wie sich das künftige Executive 
Committee zusammensetzt, ob die 
Protektionisten die Anhänger der 
freien Marktwirtschaft an die W and 
drücken können oder nicht. Denn 
darüber darf man sich nicht täu
schen: die letzteren sind gegen
wärtig in die Verteidigung ge
drängt.

Die Verantwortung der Siegermächte
Schon oft ist an dieser Stelle über Fragen der W iedervereinigung ge

schrieben worden. Und es soll immer wieder geschehen, um  das Gewis
sen  auch unserer Auslandsleser aufzurütteln. Die V erantw ortungfürdie Tei
lung Deutschlands tragen die Siegermächte des zweiten W eltkrieges, und 
im Interesse des W eltfriedens ist es für alle W eltmächte geboten, diesen 
Zustand sobald w ie möglich zu beenden. Es ist nidit angängig, sich der 
V erantwortung für diesen Streich der W eltpolitik dadurch zu entziehen, 
daß m an „die technischen Fragen des interzonalen V erkehrs“ der Rege
lung der provisorischen Teilstaaten überläßt. Es ist doch bekannt, daß 
Verhandlungen zwischen den Regierungen der Teilstaaten ergebnislos 
verlaufen müssen, ganz davon abgesehen, daß sie die weltpolitischen Ge
wichte verschieben würden. Die W iedervereinigung ist schließlich keine 
vertragliche Fusion zweier selbständiger Staaten. Und eine Einigung über 
die Ausgabe von Rückfahrkarten im interzonalen Verkehr, die die tech
nischen Gremien vielleicht zustande bringen, kann das Problem der 
W iedervereinigung nicht w eiter bringen. Kennen die Westmächte die 
Praxis der Sowjetunion so wenig, daß sie nicht die hintergründige Gefahr 
erkennen, die in einer fortschreitenden Isolierung W estberlins liegt?

W ir brauchen keine Volksbewegung für die W iedervereinigung „ins 
Leben zu rufen“. Die Frage der W iedervereinigung ist ureigenstes An
liegen jedes Deutschen. Man sollte unsere politische Zurückhaltung im 
Ausland nicht falsch verstehen. W ir haben durch bittere Erfahrung die 
Erkenntnis gewonnen, daß allein schon die propagandistische Zuspitzung 
nationalistischer Prestigefragen zu weltpolitischen Katastrophen führen 
kann. Aber die W iedervereinigung Deutschlands ist keine Prestigefrage, 
sondern die Lebensfrage eines zentraleuropäischen Volkes, von der die 
Existenz Europas abhängig sein wird. W enn man das nicht erkennt, ist 
der W eltfriede gefährdet.

Nachdem die Methodenfrage über den sichersten W eg der W ieder
vereinigung durch die Ratifizierung der Pariser V erträge aus dem Blick
punkt der innerpolitischen Auseinandersetzung gerückt ist, müssen wir 
vereint die W idervereinigung zur außenpolitischen Forderung erheben. 
Es wäre eine wahnsinnige Zumutung, die M odalitäten der W iedervereini
gung einer „Initiative von unten* zu überlassen. Man sei im Ausland der 
Disziplin der Deutschen in W est und Ost dankbar, daß sie diese Initia
tive nicht ergreifen. W ir werden aber die Forderung immer lauter stellen 
müssen, denn das Ausland darf nicht den Eindruck gewinnen, als sei die 
Teilung für uns eine abgeschriebene Angelegenheit. Die gesicherte Exi
stenz Europas wird sich einmal als wichtigerer Faktor des W eltfriedens 
erweisen als manche asiatischen Prestigefragen. Die im Zusammenhang 
mit dem österreichischen S taatsvertrag wieder auf genommenen Verhand
lungen mit den Sowjets dürfen nicht abreißen und müssen auf die 
Deutschlandfrage ausgedehnt werden. (sk)
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